
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2001/9/3 2001/10/0073
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.09.2001

Index

80/02 Forstrecht

Norm

ForstG 1975 §17 Abs2;

ForstG 1975 §18;

Rechtssatz

Das Gesetz bietet keine Grundlage dafür, das Angebot einer Ersatzau7orstung im Verfahren über die Erteilung der

Rodungsbewilligung (bei der Interessenabwägung gemäß § 17 Abs 2 ForstG 1975) zu berücksichtigen. Einer

Ersatzau7orstung kommt im Hinblick auf § 18 ForstG 1975 erst für den Fall der Bewilligung Bedeutung zu (vgl zB die hg

Erkenntnisse vom 24. November 1997, Zl 97/10/0257, und vom 29. Mai 2000, Zl 97/10/0036).
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